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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.817.401  

Wien, am 13. Jänner 2023 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Kainz, Kolleginnen und Kollegen haben am 15. Novem-

ber 2022 unter der Nr. 13002/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Son-

derverträge im BKA“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

1. Wie viele Sonderverträge existierten in Ihrem Ressort zu Beginn der Legislaturperi-

ode? (Bitte um konkrete Angabe der Funktion der jeweiligen Person, ob ein befriste-

ter Sondervertrag vorliegt, Kategorisierung in Beamte sowie Vertragsbedienstete so-

wie um Angabe des jeweiligen Bruttomonatsgehaltes.) 

Zu Beginn der Legislaturperiode unter der Regierung Bierlein existierten folgende Sonder-

verträge/sondervertragliche Zusatzvereinbarungen im Bundeskanzleramt: 

  

12678/AB 1 von 5

vom 13.01.2023 zu 13002/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2 von 5 

Funktion Befristung Beamte/VB 

Verwendungs-/Ent-

lohnungsgruppe 

(Sondervertrag) 

Anzahl 

Kabinettschef/in befristet VB v1 1 

Stv. Leiter/in Kabinett befristet VB v1 2 

Pressesprecher/in Befristet VB v1 2 

Referent/in polit. Büro befristet VB v1 13 

Referent/in polit. Büro befristet VB v3 1 

Büroleiter/in befristet VB v1 1 

Büroleiter/in befristet VB v2 1 

Assistenz/Sekretariat/Support befristet VB v2 5 

Assistenz/Sekretariat/Support befristet VB v3 5 

Cheforganisator/in bzw. Stv. Ab-

teilungsleiter/in 

befristet auf die Dauer 

der Verwendung 

VB SV/ADV-SV/2 4 

Organisator/in bzw. Analytiker/in 

bzw. Systemadministrator/in bzw. 

Systemanalytiker/in 

befristet auf die Dauer 

der Verwendung 

VB SV/ADV-SV/3 25 

Systemprogrammierer/in befristet auf die Dauer 

der Verwendung 

VB SV/ADV-SV/4 2 

Programmierer/in befristet auf die Dauer 

der Verwendung 

VB SV/ADV-SV/5 1 

Referent/in bzw. Cheforganisa-

tor/in (Verwaltung) 

befristet auf die Dauer 

der Verwendung 

VB v1 3 

Zu den Fragen 2 und 3: 

2. Wie viele Sonderverträge wurden in Ihrem Ressort seit Beginn der Legislaturperiode 

bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Anfrage abgeschlossen? 

3. In welchen Beschäftigungsverhältnissen wurden diese Sonderverträge abgeschlos-

sen? (Bitte auch um konkrete Begründung, warum hier ein Sondervertrag abge-

schlossen wurde, um die Funktion der jeweiligen Person, Kategorisierung in Beamte 

sowie Vertragsbedienstete, ob es sich um einen befristeten Sondervertrag handelt 

sowie um Angabe des jeweiligen Bruttomonatsgehaltes samt etwaiger Zulagen.) 

Seit Beginn der Legislaturperiode bis zum Anfragestichtag wurden die folgenden Sonder-

verträge und sondervertraglichen Zusatzvereinbarungen für eine Tätigkeit im Bundeskanz-

leramt geschlossen. Es wird darauf hingewiesen, dass hier der erstmalige Abschluss eines 

Sondervertrags angeführt ist, sodass Vertragsänderungen, welche z.B. aufgrund eines 

Wechsels an der Ressortspitze bedingt sind, nicht als Neuvertrag mitgezählt werden. Au-

ßerdem werden im Sinne der Fragestellung aufgelöste Sonderverträge nicht abgezogen. 
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Funktion Befristung Beamte/VB Verwendungs-

/Entlohnungs-

gruppe (Son-

dervertrag) 

Grund Anzahl 

Kabinettschef/in befristet VB v1 Politisches 

Büro/Kabinett 

3 

Leiter/in polit. Büro befristet VB v1 Politisches 

Büro/Kabinett 

1 

Stv. Leiter/in Kabinett befristet VB v1 Politisches 

Büro/Kabinett 

6 

Stv. Büroleiter/in befristet VB v1 Politisches 

Büro/Kabinett 

3 

Pressesprecher/in befristet VB v1 Politisches 

Büro/Kabinett 

8 

Referent/in befristet VB v1 Politisches 

Büro/Kabinett 

40 

Referent/in befristet VB v2 Politisches 

Büro/Kabinett 

7 

Büroleiter/in befristet VB v1 Politisches 

Büro/Kabinett 

2 

Assistenz/Sekreta-

riat/Support 

befristet VB v1 Politisches 

Büro/Kabinett 

35 

Assistenz/Sekreta-

riat/Support 

befristet VB v2 Politisches 

Büro/Kabinett 

8 

Applikationsleiter/in 

bzw. Cheforganisa-

tor/in 

befristet 

auf die 

Dauer der 

Verwen-

dung 

VB SV/ADV-SV/2 ADV-SV/IT-Bereich 2 

Organisator/in befristet 

auf die 

Dauer der 

Verwen-

dung 

VB SV/ADV-SV/3 ADV-SV/IT-Bereich 1 

Organisationsassis-

tent/in 

befristet 

auf die 

Dauer der 

Verwen-

dung 

VB SV/ADV-SV/5 ADV-SV/IT-Bereich 1 
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Referent/in befristet VB v1 SV für die Deckung 

des Arbeitsanfalls 

iZm der Bewälti-

gung der Corona-

virus-Krise 

8 

 

Zu den Fragen 4 und 5: 

4. Warum reichte das normale Dienstrecht in diesen Fällen nicht aus? 

5. Verfügen Sie über eine generelle Genehmigung des Bundesministers für Kunst, Kul-

tur, öffentlichen Dienst und Sport für den Abschluss von Sonderverträgen? 

a. Wenn ja, ist diese in irgendeiner Form eingeschränkt oder ermächtigt dieser Sie 

für den Abschluss sämtlicher Sonderverträge? 

§ 36 Abs. 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (VBG) eröffnet die Möglichkeit, in be-

gründeten Ausnahmefällen durch Sondervertrag von den Bestimmungen des VBG abwei-

chende Regelungen zu vereinbaren. Die Betonung des Ausnahmecharakters erfordert vor 

dem Hintergrund insbesondere zwingender Einstufungs- und Entlohnungsbestimmungen 

im Dienstrecht eine strenge Prüfung. Ausnahmefälle im Sinne des § 36 VBG sind daher nur 

dann anzunehmen, wenn sie infolge der besonderen Lage im Einzelfall nach den zwingen-

den Normen des Vertragsbedienstetenrechts nicht ohne weiteres eingeordnet werden kön-

nen. Dabei finden die besondere Art der Tätigkeit, die Arbeitsmarktlage und/oder Rekrutie-

rungsprobleme insbesondere bei Mangelberufen Berücksichtigung. 

Sonderverträge bedürfen gemäß § 36 Abs. 1 VBG für ihre Wirksamkeit der Genehmigung 

durch den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Diese kann im 

Einzelfall oder im Wege einer generellen Genehmigung unter den Voraussetzungen des § 36 

Abs. 2 VBG erfolgen. Der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 

hat für bestimmte Arten von Sonderverträgen bzw. hinsichtlich bestimmter Arten von Ar-

beitsplätzen im Sinne der Verwaltungsvereinfachung von der Möglichkeit gemäß § 36 

Abs. 2 VBG Gebrauch gemacht und verbindliche Richtlinien für die einheitliche Gestaltung 

solcher Sonderverträge erlassen. Ebenso wurde seitens des Bundesministers jeweils eine 

generelle Genehmigung – eingeschränkt für den Abschluss von Sonderverträgen, die den 

Voraussetzungen der jeweiligen Richtlinie entsprechen – erteilt. 
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Zu Frage 6: 

6. Für wie viele und für welche der abgeschlossenen Sonderverträge mussten Sie eine 

Genehmigung des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 

einholen? 

Die Genehmigung des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport war 

in jedem Fall einzuholen. 

Zu Frage 7: 

7. Gab es seit Beginn der Legislaturperiode bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser 

Anfrage auch Fälle, in denen Sie keine Genehmigung zum Abschluss von Sonderver-

trägen erteilt bekommen haben? 

a. Wenn ja, bitte um konkrete Sachverhaltsdarstellung. 

Nein. 

 

 

Karl Nehammer
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